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Kennzeichnung:

Bei der Bebauung des stidlich an die Dortmunder Stral3e (B 1) angrenzenden WA-Gebietes sind be-
sondere bauliche Vorkehrungen gemaR § 9 Abs. 3 BBauG zum Schutze gegen Verkehrslarm erforderlich.

Samtliche Flachen im Verfahrensgebiet liegen im EinfluBbereich des Untertagebergbaues.
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Kennzeichnung:

Bei der Bebauung des südlich an die Dortmunder Straße (B 1) angrenzenden WA-Gebietes sind be‑

sondere bauliche Vorkehrungen gemäß § 9 Abs. 3 BBauG zum Schutze gegen Verkehrslärm erforderlich.

Sämtliche Flächen im Verfahrensgebiet liegen im Einflußbereich des Untertagebergbaues.



